
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten MMag.DDr. Hubert Fuchs 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Optimierungsbedarf bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der „kalten 
Progression" 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 2, Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage (1662 d.B.) : Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1988, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und das UmsatzstEiuergesetz 1994 
geändert werden (Teuerungs-Entlastungspaket Teil II) (1702 d.B.) 
in der 178. Sitzung des Nationalrates am 12. Oktober 2022 

Die FPÖ fordert bereits seit mehr als 26 Jahren die Abschaffung der „kalten 
Progression". Deren Abschaffung war unter anderem auch im „Regierungsprogramm 
2017-2022 -Zusammen. Für unser Österreich." von ÖVP und FPÖ enthalten. 

Auch wenn das nunmehrige „Teuerungs-Entlastungspaket Teil II" und insbesondere 
die Abschaffung der „kalten Progression" begrüßt werden, besteht bei der Umsetzung 
dieser dringend notwendigen Maßnahme noch Optimierungsbedarf. 

Laut den Gesetzesmaterialien soll mit diesem Gesetz der Einkommensteuertarif an die 
Inflationsrate (Teuerungsrate) angepasst werden; dies ist aber leider nicht der Fall. Wir 
haben derzeit mit 10,5 % die höchste Inflationsrate seit Juli 1952 und die Tendenz ist 
steigend. Trotz dieser zweistelligen Rekordinflationsrate wird aber der 
Einkommensteuertarif für das Jahr 2023 lediglich einstellig angepasst - und zwar um 
3,46 % bzw. die untersten beiden Tarifstufen um 6,3 %. 

Der im Gesetz vorgesehene zeitversetzte Anpassungsmechanismus funktioniert 
lediglich in Zeiten einer „normalen" Inflation, aber nicht in Zeiten einer Rekordinflation . 
Der richtige Weg wäre daher gewesen, bereits jetzt für 2023 und 2024 eine „echte 
Inflationsanpassung" des Einkommensteuertarifs vorzunehmen. In Zeiten wie diesen 
brauchen die Österreicher eine sofortige und inflationsgerechte Entlastung und nicht 
eine zeitversetzte Entlastung. 

Weiters wird die „kalte Progression" jährlich lediglich zu zwei Drittel automatisch 
ausgeglichen. Beim verbleibenden Drittel gibt es keinen automatischen Ausgleich , 
sondern vielmehr ein sehr komplexes Prozedere mit Progressionsbericht, 
Ministerratsbeschluss und entsprechenden Gesetzesvorschlägen. Ei facher wäre es 
gewesen, wenn man auch hier direkt auf die veröffentlichen Jahresinflationsraten 
Bezug genommen hätte, wie beim automatischen Ausgleich der zwei Drittel. Im 
Übrigen besteht bei der Verwendung des verbleibenden Drittels ab dem Jahr 2024 das 
große Risiko, dass dieses verbleibende Drittel zweckentfremdet verwendet wird. 

Weiters werden zahlreiche Beträge des Einkommensteuergesetzes nicht an die 
Inflation angepasst. 
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Daher stellen die unterfertigten Abgeordneten folgenden 

Entschließu ngsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
„Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen werden 
aufgefordert, die Maßnahmen zur Abschaffung der „kalten Progression" zu optimieren 
und unter anderem umgehend folgende Maßnahmen gesetzlich sicherzustellen: 
1. Festlegung einer realistischen Inflationsrate, in die auch die 

Wirtschaftsentwicklung und Prognosen der jeweils kommenden 12 Monate 
Berücksichtigung finden. 

2. Automatische Anpassung von 100 % der auszugleichenden Inflation. 
3. Anpassung sämtlicher Beträge des Einkommensteuergesetzes an die Inflation." 

4J...{1" 

890/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




		2022-10-13T11:48:21+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




